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Fın ec nıIC MNUur auf Aus-, sondern Einwanderung ist als Utopie Im
inklang miıt katholischen el  ildern, jedoch in der Umsetzung in dieser
konkreten Welt höchst anfechtbar, auch sozilalethischen Gründen
Ausgehend von der Europäischen Union als empirischem Exempel, wWIe
zumindest regional und durchaus voraussetzungsvoll Freizügigkeit
gewährt werden kann, werden anhand des FEinsatzes der Kırche für
irreguläre Mıgranten in Europa Möglichkeiten ausgelotet, die Geltung
der Menschenrechte auf Menschen jenseıts Vo EU-Angehörigen ZU-
weıten und gerechte Gruüunde fuür dıe Einwanderung VO Flüchtlingen,
Familienangehörigen und benoötigten Arbeitskräften in dıe Offentliche
Diskussion ZU tragen.

Das ec auf Einwanderung als Utopie
Johannes erkannte 1m Jahr 1963 durch se1ıne Enzyklika Pacem In
FeYYIS (PI die Menschenrechte un zab damit einen entscheidenden
Impuls für das /weite Vatikanische Konzzil. Verglichen m1t der Allge-
mMmeıinen Erklärung der Menschenrechte Art 15 :2) findet sich 1m
Bereich der Migrationspolitik jedoch eiıne entscheidende Abweichung.
Wiährend die Menschenrechtserklärung VO einem Menschenrecht aut
Auswanderung schreibt, postuliert Papst Johannes zusätzlich eın
Recht auf Einwanderung: AJa 65 INUSS I dem Menschen] auch erlaubt
se1nN, sofern gerechte Gründe 71 E  9 in andere Staaten I11-

ern und OIt seinen Wohnsitz aufzuschlagen“ (P I: Nr 12) Johannes

ext 1n deutscher Sprache: http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/
documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_ge.html Nr. bzw. Nr. 25 1in „Texte ZUrFr

Katholischen Soziallehre“
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Paul I8 und Benedikt XViI greifen seine Formulierung auf, immer be-
gleitet VO Hınweisen aut das Recht der Staaten, Migrationsströme
lenken, un der Verpflichtung VO Staaten, die Würde des Menschen
achten (z 1n den Botschaften Z Welttag des Mıigranten 2001 und

Zu verstehen 1St diese Abweichung 1L1UT VOT dem Welt- un Men-
schenbild der katholischen Kirche. Wichtiger als die Staatsbürgerschaft
1St für die Kirche die Mitgliedschaft 1n der Menschheitsfamilie. Durch
ihren gemeınsamen Ursprung, ihre gzemeinsame Berutfung und ihre olei-

che Würde sind S1€e Gemeinschaft,
Wichtiger als dıe Staatsbürgerscha Ist FÜr Solidarität un: Gleichberechtigung
dıe Kırche dıe Mitgliedschaft In der bei der Nutzung der Erdengüter aut-
Menschheırtsfamilie gerufen. Insotern steckt 1n dieser

päpstlichen Sozialverkündigung eine
Utopie, die CI15 mMI1t dem Glauben den Schöpfer dieser Einen Welt
verbunden 1St.

ute Argumente Tüur Staatsgrenzen in dieser Weit
Nun 1St ach der Katholischen Soziallehre Aufgabe der Christen VOL

ÖOrtt: die päpstlichen Urientierungen ür ihr jeweiliges Land 1n den SCcCHEC-
benen Umständen konkretisieren. Bei der Prüfung des Rechts aut
Einwanderung kommen Sozialethiker jedoch überwiegend einem ab-
lehnenden Urteil. Erwagt InNnan die praktischen Folgen, liegen ENLTL-
scheidende CGuter auft der anderen Waagschale. Eın allgemeines Recht auf
Einwanderung würde de tacto die Bedeutung VO Staatsgrenzen auf-
lösen un damit auch die iın ihnen geschützten öttfentlichen (suter
getährden; azZzu gehören demokratische Partizipation, soz1ialstaatliche
Leistungen, die Realisierung einer eigenen Rechts- und Gesellschafts-
ordnung 1n die Durchsetzung der Menschenrechte. Letztere werden
näimlich erSst annn rechtsfähig, WECI111 Staaten S1€e in diesem der Jjenem
Umfang als ın ihren renzen für rechtsverbindlich anerkennen. Damit
entstamm das für einen Sozialethiker triftigste Argument eın
Recht auftf Einwanderung menschenrechtlichen Überlegungen: Das
„Konzept einer moralischen Arbeitsteilung“ Goodin) rechtter-
tigt eiıne nationalstaatliche, also partikulare Zuordnung VO Verantwor-
tungsbereichen 1m Rahmen globaler Solidarität, und ZW ar dann, WCII11

diese Zuordnung Menschenrechte effektiver verwirklicht als eiıne Welt
frei VO Staatsgrenzen. In diesem Konzept werden Spezialisierung und
Arbeitsteilung, eın besserer Zugang Informationen un die taktische
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Durchsetzungsfähigkeit 1n Macht- un:! Einflusssphären berücksichtigt
un: auf das Tiel realisierter Menschenrechte hiın gewichtet. Folgerichtig
wenden sich diese Überlegungen ein Recht auf Einwanderung
SCNAUSO w1e€ eine bedingungslose Legalisierung VO irregulär Ean-
gewanderten un sich irregulär authaltenden Personen, die bezeichnen-
derweise och nNn1ıe durchgeführt wurde.

Wiährend die päpstliche Sozialverkündigung als allgemeine Orientie-
rung utopisch abstrahieren darf und ein Tiel Horzont entwirft,
bleibt die christliche Sozialethik verpflichtet, die konkreten Umstände
für eine Umsetzung Cr un:! Jjetzt berücksichtigen. Angesichts der
gegenwartıgen weltweiten Unterschiede bei den Lebensverhältnissen
11USS hne Übertreibung ANSCHOMUMEN werden, eın Recht auf Fınwan-
derung würde Staaten die Fähigkeit rauben, ihre Ordnung aufrecht
erhalten, un: adurch die effektive Verwirklichung VO Menschenrech-
ten gefährden.

Europa als teilweise Verwirklichung dieser Utopie
Ist ein Recht aut Einwanderung angesichts der realen Gegebenheiten
dieser Welt schlichtweg nicht praktizierbar? Wer auf diese Frage viel-
leicht spöttisch mı1t »>) antwortet und alle anderen Positionen als
Aa1lV herabsetzt, der übersieht Entwicklungen, die als regionale Verwirk-
lichung einer solchen topıe verstanden werden mussen. Ich denke
die wachsende FEinheit Kuropas 1n der Europäischen Union (EU) Hier
1St für die Mitgliedsstaaten der tatsächlich die trennende Wirkung
VO renzen durch eiıne allgemeine Freizügigkeit ersetizt worden. Die
EU-Osterweıterungen auf 25 bzw L Länder 20064 bzw A9IOS
auch (versteckte) aufenthaltsrechtliche Legalisierungen für alle sich
irregulär authaltenden Personen AUS den aufgenommenen Ländern
Mittel-, (Jst- un Südosteuropas. Institutionell wurde eın Verbund VO

Ländern mı1t zahlreichen Angleichungen gefunden, der subsidiär SC){4s

verane Staaten erhält (und unterstützt) un:! der unterschiedliche Rechts-
un Ordnungsvorstellungen nebeneinander aufrecht erhält. Miıt der
Freizügigkeit als Recht auf Einwanderung 1St die päpstliche Utopie in
diesem begrenzten Rahmen verwirklicht, un! ZW alr hne die ben g-
Nnannten oravierenden Auswirkungen. Die historischen Vorbehalte
erst gegenüber den Sudländern un spater gegenüber den osteuropal-
schen Ländern wurden spatestens annn überwunden, als Fakten beleg-
ten, ass der mMmI1t 1e] Dramatik vorhergesagte große /Zustrom /7Zuwan-
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derung sich in renzen hält Nach den Zahlen des Bundesamlts für Mi-
gration UN Flüchtlinge VO November 20192 liegt der Saldo des Zu-
ZUSgS ach Deutschland AUS den osteuropäischen Ländern (nach Wegfall
der ÜbergangsregelungenZ Maı 261 7zwischen 6.000 und
Zuwandernden PTO Monat:; allerdings mussten die Folgen der politi-
schen Entscheidung, die wirtschaftlich schwächeren Länder Bulgarien
und Rumanıen aufzunehmen, SCHAUCI untersucht werden. Die prophe-
zeıte kulturelle Überfremdung jedenfalls blieb schlichtweg auUs;
gegenwartıg richten sich ähnliche Vorbehalte eher die Auftfnahme
der Türkei

Selbstverständlich iSst der Schritt ZUr Verwirklichung einer solchen
Einheit 1Ur bei wirtschaftlich und politisch relativ homogenen Staaten
möglich SCWESCIL. Die Einwände A4US der sozialethischen Diskussion
behalten ihre Bedeutung unverändert bei, betrachtet Ianl die aktuelle
Bewährungsprobe für die und den Euro, und erst recht, WECI111 INan

S1e auf einen weltweiten Kontext aUSSPANNLT, der Ja auch dem Horizont
der Utopie VO Johannes entspricht. Eine schrittweise Realisie-
FUuNs dieser Utopie liegt tolglich auch darin, anderem durch Ent-
wicklungszusammenarbeit eıinen gerechten Welthandel un m1t
Ma{fnahmen Diktaturen die Voraussetzungen für eine solche An-
gleichung schafftfen. Eine weltweite Angleichung der Lebensverhält-
nısse würde zudem eın och vornehmeres Recht verwirklichen, nämlich
das Recht, nıcht aufgrund VO Zwängen AUSs selner Heimat auswandern

mussen, sondern iın seliner angestamMMLEN Heimat leben können.
Die ze1gt, ass eıne schrittweise

DIie zelgt, ass 2/Ne schrittweise Umsetzung dieser Utopie möglich 1St,
Umsetzung der Utopie e/NeSs Rechts DF 1aber gleichwohl Solidarität, Anpas-
Einwanderung mMöglıch ISE sungsleistungen und Verständigung

ber geteilte Werte als Voraussetzun-
CIl raucht. och WwW1e€ entwickeln sich gemeinsame Werte dieser Art 1ın
der heute gegebenen Jjenselts der bürokratischen und institutionellen
Anpassungen?

etelılte We rte iIm Experiment Europäilsche Union

Nüuchtern und in Anlehnung Ernst-Wolfgang Böckentörde 11USS INa  a

allen Versuchungen, eine substanzielle normatıve Verankerung TÄLE

Grundlage machen, als illiberal und inkompatibel MmMI1t d€1‘ Vieltalt
Kuropas kennzeichnen, VOTL allem, W CII diese kulturelle FEinheit „VOIl
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ben  CC verordnet werden oll Im Einklang mI1t dem Philosophen Jürgen
Habermas postuliert der Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller da=-
her einen Verfassungspatriotismus, der nıcht auf eine geschriebene Aber
fassung, sondern aut universalistische liberal-demokratische Prinzipien
rekurriert. Deren Lebendigkeit hängt allerdings VO der gepflegten Ver-
fassungskultur 1b Die bleibt als eın och längst nıcht abgeschlosse-
CS transnationales Projekt darauftf angewlesen, sich ber vgemeinsame
Werte und deren Interpretationen MNECUu verständigen, un W ar

auf zivilisierte Weise un: ber weltanschauliche renzen hinweg. Die=
SCS Vertahren sieht Habermas auch für Menschenrechte, Rechtsstaat und
Demokratie als ANSCHNESSCH A weil diese universalistischen Prinziıpilen
immer in kritischer Auseinandersetzung konkretisiert werden mussen.
Nur kommt CS aSss eıne 1n den USA undenkbare Einschränkung der
Meinungsfreiheit ın Deutschland aufgrund der eigenen Geschichte
durchaus legitim se1n annn die Stratbarkeit der Leugnung der Shoa

EFın solcher Ansatz verbindet Liberalität mıt der Notwendigkeit einer
lebendigen Zivilgesellschaft, dl€ CU«C Herausforderungen VOTL dem Hlin-
tergrund VO Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit un: Demokratie
öffentlich interpretiert un damit einen Raum für kirchliches Wirken
schaftt, und se1 CS als „schöpferische Minderheit“ (Joseph Ratzinger).
FEngaglerte Verbände, Religionen und andere Weltanschauungen werden
als gesellschaftliche Gruppen dringend benötigt, die Zustimmung
Menschenrechten, Demokratie un! Rechtsstaatlichkeit ımmer 1LICUu un:
ZW ar freiwillig un AUsSs Überzeugung! hervorzubringen. uch in den
nachkommenden (senerationen 1St die Annahme dieser Ideale keine
Selbstverständlichkeit, sondern raucht die Auseinandersetzung, den
öffentlichen Streıit, und bleibt adurch dynamisch, Positionen Frev1-
dieren un C6 Bewertungen vornehmen können. Folgerichtig
raucht elıne Offentlichkeit für eiınen europäischen un länderspezi-
ischen Diskurs, dessen Ergebnisse manchmal auf europäischer Ebene
uUumgeSELZL, manchmal 1n den einzelnen Mitgliedstaaten implementiert
werden mussen.

INegale und verhinderte jegale Migration ach Europa
Eıin Beispiel für eiıne CU«C Interpretation der Menschenrechte moöchte ich
aufzeigen, nämlich den Fınsatz der Kirche 1ın Kuropa un in Deutschland
(und anderen Ländern) tür die Sans Papiers, Illegalen, Irregulären, UUn=
documented Persons, Clandestinos, Statuslosen USW.; wWwW1e€e s$1e in den Velil-
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schiedenen Ländern der ZCNANNTL werden (die Begriffe verwende ich
1m Folgenden synonym). Es 1Sst 1€eSs eın Beispiel für eine Auseinanderset-
ZUNg die Auslegung der Menschenrechte und ihren Geltungsbereich
angesichts VO staatlichen renzen.

Aufenthaltsrechtliche Iegalität betrittt die europäischen Länder und
die Gesamtheit der schon lange als gemeiınsames Thema, auch WEeNn

ın unterschiedlichen Ländern mMI1t anderen Auspragungen 1ın Erschei-
NUNS trıtt So nacheinander Spanien, Italien und heute Griechen-
and Ankuntfts- und Transitländer VO irregulär Zuwandernden; wen1g
spater jedoch arbeiteten Ort (bis ZUrF Fınanz- und Wirtschaftskrise)
ungezählte illegale Migranten 1n der Landwirtschaft. Die osteuropal-
schen Länder VOT ihrer Aufnahme in die VOI allem Herkunfts-
länder irregulärer Migranten un zugleich Ankunttsländer für Mıigran-
tinnen Aaus weiıter östlich liegenden Ländern 1in eNaNNtLEN Pflegeket-
Tfe  m} Daraus ergibt sich eın buntes und überaus komplexes Mosaik
Ursachen und Wechselwirkungen. Das Bild reicht VO dramatischen
Fällen Zzerrissener Familien bis Yn humanen Pflege VO Familien-
angehörigen 1n den Ankunftsstaaten, VO heimlichen Decken des in
heimischen Arbeitskräftebedarfs bis rulnosen Verzerrungen 1m
Wettbewerb, VO Vısa-Uverstayern bis untergetauchten Flüchtlingen
1m Sınne der Genter Flüchtlingskonvention und vielen weıteren Mosaik-
steinchen. Die Herausforderung durch Sans Papiers stellt sich als
gesamteuropäische Herausforderung dar; die gleichzeitig 1n den einzel-
nenNn Ländern völlig unterschiedliche Charakteristika autftweist un 1 -
INneTr MIE der Frage verbunden leibt, welche Geltung Menschenrechte 1n

diesen konkreten Fällen beanspru-
Fıne gesamteuropälsche Herausforderung chen können un welche „gerechten
Dıldet dıe Problematı der autTentNalts- Gründe“ für eine legale Zuwanderung
reC,|  Ichen Illegalıtät. politisch anerkannt werden sollten.

Der ınsatz der Kırchen für ans Papiers
Im Folgenden zeichne ich den Einsatz der katholischen Kirche 1ın
Deutschland für „Statuslose“ ach Zunächst mussen Christen sich VCI=

bergende „Statuslose“ überhaupt entdecken, sS1e als gesellschaftliche,
europäische un VOIL allem ethische Herausforderung identitizieren.
as Gespür für die ethische Dringlichkeit dieser Problematik verdankt
'"AYitas Europa zunächst der spanischen Caritas, d1e durch die spanı-
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schen Enklaven Cieuta un Melilla der afrikanischen Kuste SOWI1Ee
durch Anlautstellen der Carıitas 1n Südspanien bereits intens1v in d1e
Arbeit mı1t „Clandestinos“ involviert W AL Die europäische Konsultation
der Carıtas LU diese Erfahrungen auch ach Deutschland. Dort wiede-
Tu begegnete die Kirche „Statuslosen‘ bei pastoralen Anlässen w1e€e
Käute un Hochzeit der be] der Gewährung von Kirchenasyl. In ihrer
Beratungstätigkeitwurden Diakonie, Carıtas und Arzte mıiıt den gesund-
heitlichen un:! soz1alen Problemen „Statusloser“ konfrontiert. In Berlin
wurden heimlich Kontakte „Statuslosen“ aufgenommen — das Thema
„Menschen 1in aufenthaltsrechtlicher Ilegalität“ W al VO Anfang
„heifs“ Der rühere Berliner Erzbischof, Georg Kardinal Sterzinsky,
brach 1993 als Person des öffentlichen Lebens un: als erster kirch-
licher Würdenträger in Deutschland das Tabu des öffentlichen Redens
ber „Statuslose“

1994 lud der Päpstliche Rat für die Seelsorge der Migranten UN Men-
schen uUNLETWEYS einer europäischen Tagung e1n, der Würdenträger
AUsS$ dem Vatikan aufmerksam tolgten. Die Finsichten der kirchlichen
Akteure lossen ın diese Tagung e1n, verwirbelten sich mı1t den Kenntni1s-
SC  a VO Fachleuten AUS$ Sanz EKuropa un! muüundeten 1in eın gemeınsames
Schlussdokument „Einwanderer hne Aufenthaltsstatus 1n Europa”
Motivierenden 18aRK aufrüttelnden Hintergrund für diesen Einsatz bilde-
ten die kontinuierlichen AÄußerungen Papst Johannes Paul IL 7A8 The-

Migration; eın Höhepunkt 1St se1ine ausführliche Besprechung des
Themas ZUu „Welttag der Migranten 1995“ SCWESCH. Um die gesammel-
ten Erkenntnisse wissenschaftlich ernund damit Gehör bei
der bislang tauben Politik finden, zab der Jesniten-Flüchtlingsdienst
(Europa 1996 te1 Feldstudien 1n Kuropa ın Auftrag, nämlich in rofß-
britannien, Spanıen un!: Deutschland.

Dann W al ach fast Jahren intensıiıver Beschäftigung 26003 der FE
punkt gekommen, sich mı1ıt einem otfiziellen Impulspapier die
Offentlichkeit wenden un:! eıne breite Diskussion AaNZULCSCH. ‚Leben
ın der Illegalität eiıne humanıitäre un pastorale Herausforderung“ der
Kommuiss1ıon für Migrationsfragen der Deutschen Bischöfe. Der 1ın WIs-
senschaftt, Politik un Gesellschaft angestoßene Diskurs wurde konse-

fortgeführt in der Gründung des „Katholischen Forums Leben ın
der Illegalität“ 1m Sommer 2004 och die Vorbehalte der Politiker, 1€eSs
se1 das Steckenpferd ein1ıger Bischöte un! Ordensleute, 1aber eın rele-
vantes Thema 1m wahlberechtigten (Kirchen-)Volk, verhinderten wel-
terhin eine ernsthafte Befassung ın der Bundespolitik. Darauthin oritten
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Laienorganiısationen W1€ das Zentralkomitee der deutschen Katholiken
und 107zesanräte das Thema auf. Die katholischen Jugendverbände 1in
Deutschland posıtionierten sich 1in dem einstiımmıgen Beschluss „Kın-
derrechte für Kinder un Jugendliche hne Auftenthaltsrecht“ auf der
BDKJ-Hauptversammlung 2006

Welche Erfolge sind diesen kirchlichen Inıtiativen beschieden? Prak-
tisch verwirklicht sich die Unterstützung für „Statuslose“ beispielsweise
durch das Projekt für legale Haushaltshilten des Caritas-Verbands Pa-
erborn mı1t der Carıtas 1ın der polnischen Stadt Grudziadz/Graudenz,
der MalteserMigrantenMedizin un: 1n anderen Inıtlatıven. och neben
diesen Nothilfen 1St das eigentliche Tiel eine Veränderung der menschen-
rechtlich bedenklichen Gesetzeslage. In Deutschland 1St 65 VOILI allem die
Übermittlungspflicht für ötffentliche tellen, die den ormell gewährten
Zugang einer minımalen Notfallmedizin, das Einklagen VO Lohn-
ansprüchen und anderen Menschenrechten de facto verhindert. Ihre
Abschaffung ist eın erklärtes 1el

Nachdem 1n den Diskussionen das CC Zuwanderungsgesetz die
kirchlichen Impulse Aaus polit-strategischen Gründen zurückgewiesen
wurden 2002) und der Prütbericht 1mM Koalitionsvertrag VO 1/
CGCSU/SPD 2005 einem niederschmetternden Ergebnis kam (2007), 1St
065 111S5O erfreulicher, 24SS 1m November 2009 die ErStENn Früchte dieser
Mühen werden konnten. Eune Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift erklärte die Übermittlungspflicht HN Bereich esundheit für
nichtig und schrieb die Stratftfreiheit humanıitärer Hilfe endlich test uch
der Vorbehalt AB UN-Kinderrechtskonvention, der Ungerechtig-
keiten 1M Asylverfahren führte un einer der Gründe für das Abtauchen
VO minderjährigen Flüchtlingen 1n die [legalität WAal, wurde 1m Juli
76046 aufgehoben, ebenso 1m September 20174 die Übermittlungspflicht
für Schulen und Kinderegärten:

azı

Mittels aufwändiger Überzeugungsarbeit durch die Kirchen un andere
gesellschaftliche Gruppen 1St s gelungen, politisch eine substanzielle
Verbesserung für irreguläre Migranten erwirken. So Ist CS erreicht
worden, in der Interpretation der Menschenrechte und ihrer Reichweite
diese auch für Menschen hne Aufenthaltsstatus un hne Duldung
überzeugend begründen. Dem Charakter einer Vielfalt VO Ländern
geschuldet xab CS anders vorgehende Kampagnen 1in 5Spanıen, der
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Schweiz, Frankreich US W Eın Wandel der Einstellungen VO Menschen
musste empirisch untersucht werden: die Berichterstattung der Medien
jedenfalls wandelte sich VO ignorant sachlich bis mitfühlend, be-
trachtet Ial die hochgelobten Filmproduktionen „Le Havre“
(2011) un „Mama illegal“ 2012) Der politische Fınsatz geht jedoch
weıter, nıcht 1L1UT weil die empirische Evaluation der Folgen der Refor-
HIGH in Deutschland naturgemäfßs ein1ıge Jahre braucht, sondern auch weil
die in Kuropa einzigartıge und nıemals kopierte! Übermittlungs-
pflicht für „Statuslose“ 1ın Deutsch-
and weiterhin e1ım Standesamt, also ÄUER BT den Fınsatz der Kiırchen ISt
bei der Beantragung einer Geburtsur- gelungen, wesentlıche Verbesserungen
kunde, xilt, und SCNAUSO, W CII ASta für ırreguläre Migranten arwirken.
tuslose“ be] der Polizei vorstellig
werden, Gewaltakte W1€e Sexualdelikte anzuzeligen; Anzeigen
unterbleiben daher, nicht selber aufgegriffen werden. Ist der Za1-
San diesen Menschenrechten auf nationaler Ebene 9
liegen ein1ıge d€l' identitizierten Ursachen für irreguläre Migration un:
irregulären Auftenthalt auft europäischer Ebene 1m verwasserten
Flüchtlingsschutz, 1n der mı1t vielen Hürden versehenen Familienzusam-
menführung un: VOTL allem in der Verhinderung einer gesteuerten 7Zu-
wanderung VO benötigten Arbeitskräften. Hier 1St anderem die
Kommuissıon der Bischofskonferenzen der Europdischen Gemeinschaft

se1t Jahren als Lobbyist mıt Stellungnahmen 1ın Brüssel
tatıg, hat 1aber och NIıEe einen koordinierten Schritt ın d1e europäische
OffentlichkeitZMeinungsbildungNEEC  men In diesen Politikbe-
reichen oilt CD gerechte Gründe darzulegen, w1e Länder fair m1t Zuge-
wanderten umgehen können, w1e€e die „LFestung Europa’ Eckpfeiler für
weltweite Mobilität gyestaltet un w 1e€e weIılt die Solidarität mi1t Menschen
außerhalb der eigenen Landesgrenzen reicht. Dabei 1St gleichzeitig
behutsam mı1t fragilen (GGemeinwesen umzugehen, A4SS Bevölkerungen
die ethischen Ansprüche AaUS$S eigener Überzeugung mıttragen un:! die
gesellschaftlichen Strukturen un 5Systeme stabil leiben. IDannn wird
ohl der Utopie einer Menschheitstamilie als auch der Realpolitik 1n
dieser Welt Rechnung
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